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FÜR DEN GEMEINDEFREIEN BEZIRK LOHHEIDE 
 
 
 Herausgeber:     Der Bezirksvorsteher 
 
 
 
  
 
       
     
      
 

Sprechstunden des Gemeindefreien Bezirk Lohheide 
 

Montag bis Freitag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 
Außerhalb der angegebenen Zeiten nur nach entsprechender Vereinbarung mit dem zuständigen Sach-
bearbeiter. 

 
Durchwahlverzeichnis des Gemeindefreien Bezirks Lohheide 

 

Bezirksvorsteher  : Herr Adam Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 11 
Mobil:  01 62 / 2 12 08 44 
E-Mail: wilhelm.adam.loh@lkcelle.de 

Vorzimmer : Frau Salzmann Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 10 
E-Mail: angelika.salzmann.loh@lkcelle.de 

Steuern, Finanzen : Herr Witthöft Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 12 
E-Mail: carsten.witthoeft.loh@lkcelle.de 

Sozialamt, Rentenangelegenheiten : Frau Meyer Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 13 
E-Mail: bettina.meyer.loh@lkcelle.de 

Meldeamt, Ordnungsamt : Frau Gruel Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 14 
E-Mail: helga.gruel.loh@lkcelle.de 

Bauamt : Herr Köster Tel.:    0 50 51 / 98 67 – 15 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 45 
E-Mail: hillrich.koester.loh@lkcelle.de 

Bezirkskasse : Herr Grünhagen Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 16 
E-Mail: juergen.gruenhagen.loh@lkcelle.de 

FAX :  0 50 51 / 98 67 - 30 
Grundschule, Rektor 
FAX 

: Herr Friemel 0 50 51 / 97 00 07 
0 50 51 / 97 00 08 
E-Mail: gslohheide@t-online.de 

Ev.-luth. Kindergarten : Frau Schieler 0 50 51 / 35 58 
E-Mail: sigrid.schieler@evlka.de 

Bauhof :  0 50 51 / 20 37 
Kläranlage : Herr Gehle oder 

Herr Witthöft 
 

0 50 51 / 55 21 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 41    
E-Mail: KA-Bergen-Hohne@t-online.de 

Gemeindebrandmeister : Herr Hilpert 0 50 51 / 40 53 
Feuerwehrgerätehaus :  0 50 51 / 76 55 
Störungsdienst Wasserversorgung :  0 51 62 / 96 02 31 
Störungsdienst Abwasser :  0 50 51 / 55 21 

 

Internet: www.lohheide.de 

M I T T E I L U N G S B L A T T  

Nr. 176/ November 2008 
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
 
Für den Gemeindefreien Bezirk Lohheide ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle 
Hannover, Möckernstr. 30, 30163 Hannover zuständig. 
 
Ansprechpartner für die Wohnungsfürsorge, allgemeine Wohnungsverwaltung zu bundeseigenen 
Wohnungen, Mängelannahme, Fragen von Mietern bundeseigener Wohnungen incl. Betriebskos-
tenabrechnungen sind 
 

� Herr Decknatel  0511 – 6744-281 
� Frau Rothenburg  0511 – 6744-152 
� Fax-Nr. für alle  0511 – 6744-250 
 

Ansprechpartner für gewerbliche Liegenschaften ist 
 
 Frau Schmidt-Hager  0511 – 6744-216 
 Fax-Nr.    0511 – 6744-250 
Ansprechpartner für den Verkauf der bundeseigenen Wohnungen ist Herr Winkelmeier, 05191 – 
933-134. 
 

Sprechstunden des Landkreises Celle 
 
Für den Publikumsverkehr ist die Kreisverwaltung zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag – Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr und 
Freitag  8.00 - 13.00 Uhr 
 
Internet-Adresse: www.landkreis-celle.de 
 
Der Kreisjägermeister ist jeden ersten Mittwoch im Monat von 9.00 – 16.00 Uhr in der Trift 26 B, 
Zimmer 09 (Tel. 05141-916276) zu sprechen. 
 
Der für den Bereich des Gemeindefreien Bezirks Lohheide zuständige Kreisnaturschutzbeauf-
tragte (Herr Kühl) ist montags von 14.00 – 16.00 Uhr in der Trift 28, Raum 1.10 (Tel. 05141-
916495) zu sprechen. 
 

Bekanntmachung über gefundene Gegenstände 
 

Folgende Gegenstände sind als gefunden hier abgeliefert worden: 
 
Nr. des FV Fundsache Tag des Fundes Meldefrist   
 
417 1 BMX - Fahrrad 18.09.2008 02.04.2009 
418 1 Ehering  29.09.2008 02.04.2009 
419 1 Handy  30.09.2008 09.04.2009 
 
Außerdem wurden diverse Schlüssel (Einzel oder im Bund) abgegeben. 
 

Bücherei in der Grundschule 
 

Die Bücherei des Gemeindefreien Bezirks Lohheide ist jeden Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr 
geöffnet.  
Die Benutzungsordnung liegt in der Bücherei, aber auch im Verwaltungsgebäude des Gemeinde-
freien Bezirks (Zimmer 8) zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Viele neue Bücher können wieder ausgeliehen werden. Das Sortiment wird in regelmäßigen Ab-
ständen durch Neuerscheinungen erweitert. 
Im übrigen wird darum gebeten, Bücher spätestens zum Ablauf der vorgeschriebenen Leihfrist von 
3 Wochen zurückzugeben oder bei Frau Mirow bzw. Frau Salzmann einen Verlängerungsantrag zu 
stellen. 
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Sozialstation in Bergen 
Krankenpflege, Haus- und Familienpflege, Altenpflege für den Bereich der Stadt Bergen und des Gemeindefreien 

Bezirks Lohheide. 

 
 
 

 

!! Achtung !! 
Wichtige behördliche Umfrage 

Thema: DSL-Verfügbarkeit  
im Landkreis Celle 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Landkreis Celle startet zusammen mit dem Gemeindefreien Bezirk Lohheide eine Umfrage, ob 
und wenn ja, welche DSL-Stärke in jedem Haushalt zur Verfügung steht. 

Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, sich an der Umfrage zu beteiligen, auch wenn Sie schon 
über einen DSL-Anschluss verfügen. 

Bitte geben Sie Ihre Daten auf folgender Internetseite ein: 

 

www.DSL-Celle.de 

 

Sollte eine Eingabe im Internet nicht möglich sein, füllen Sie bitte den umliegenden Fragebogen aus 
und lassen ihn dem gemeindefreien Bezirk Lohheide zukommen – oder faxen ihn an die Nummer 
05051-986730. 

 

Machen Sie mit! 

Nur bei einer großen Beteiligung können sich verwertbare Ergebnisse ergeben, die die Grundlage 
dafür sein können, die Versorgung zu verbessern. 

 
Die folgenden Daten erhebt der Landkreis / der gemeindefreien Bezirk Lohheide zur Ermittlung der 
Breitbandverfügbarkeit mit dem Ziel, eventuelle Lücken in der Anbindung zu identifizieren und dazu 
beizutragen, dass diese geschlossen werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Daten werden aus-
schließlich zum Zweck der Schließung von Lücken in der Breitbandanbindung verwendet und ggf. 
an diesem Verfahren beteiligten Stellen zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss des Verfahrens 
werden die Daten gelöscht.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

    

Landrat     Bezirksvorsteher 
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Ohne Ortsangaben können wir Ihre Informationen leider nicht nutzen, deshalb müssen Sie zuerst Ihren Wohnort benennen. Anschlie-
ßend möchten wir Sie bitten, die Fragen zu beantworten. 

Gemeinde 
 

Straße + Hausnummer 
 

 

1. Mit welcher Technik gelangen Sie ins Internet? (Bitte kreuzen Sie die Schnellste an!): 

 Analoges Modem oder ISDN   Internet über Stromkabel 

 DSL  Satellit 

 Glasfaser  UMTS 

 Fernsehkabel  Funklösung (WIMAX) 

 

2. Falls Sie DSL nutzen, mit welcher Geschwindigkeit ist dies laut Ihres Vertrages möglich?  

 Geringere Geschwindigkeit (DSL light)  höhere Geschwindigkeit 

 DSL 1000  SDSL - Symmetrisches DSL (v.a. Unternehmen) 

 DSL 2000  Ist mir nicht bekannt 

 DSL 6000   

 

3. Wieviel kostet ihre bisherige Internetverbindung pro Monat? 

 bis 30,00 Euro  90,01 Euro bis 120,00 Euro 

 30,01 Euro bis 60,00 Euro  120,01 Euro bis 150,00 Euro 

 60,01 Euro bis 90,00 Euro  150,01 Euro und mehr 

 

4. Wünschen Sie sich einen schnelleren Internetzugang?  

 Nein, mir genügt mein derzeitiger Zugang  DSL 6000 

 DSL 2000  noch höhere Leistung 

 

5. Welchen monatlichen Betrag sind Sie bereit für eine Internetverbindung zu zahlen (inkl. MwSt)? 

 unter 30,00 Euro  60,01 Euro bis 90,00 Euro 

 30,01 Euro bis 60,00 Euro  90,01 Euro und mehr 

 

6. Falls Sie DSL beantragt haben: War / Ist der von Ihnen beauftragte Internetanschluss verfügbar? 

 Ja  

 Nein  

Nein, ist nicht mit gewünschter Geschwindigkeit 
oder Anschlussart verfügbar 

 

7. Ich bin / Wir sind ein  

 Privathaushalt  Gesundheitssektor (Ärzte, Apotheker) 

 Unternehmen (bis 10 Mitarbeiter)  Bildungsträger (Schulen, VHS) 

 Unternehmen (11 bis 100 Mitarbeiter)  Vereine und Verbände 

 Unternehmen (über 100 Mitarbeiter)  Öffentlicher Sektor (Gemeinde, Städte) 

 Feuerwehr und Rettungsdienste  Land/Forstwirtschaftlicher Betrieb 

 

8. Wie nutzen Sie Ihren Internetanschluss? 

 Privatnutzung  Arbeit / Unternehmen  beides  

 
Geben Sie den Fragebogen bei dem gemeindefreien Bezirk Lohheide ab oder faxen ihn an 05051-986730 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 
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Gedenkfeiern am Volkstrauertag 

 
Auch am diesjährigen Volkstrauertag, dem 16. November 2008, finden im Gemeindefreien Bezirk 
Lohheide Gedenkfeiern am Ehrenmal in Hasselhorst sowie auf dem deutschen Soldatenfriedhof am 
Lazarett statt. Die Einwohner werden herzlich zu beiden Gedenkfeiern eingeladen. 
 

10.35 Uhr Antreten der Freiwilligen Feuerwehr Lohheide am Siedlerheim in Hasselhorst. 
 

10.50 Uhr Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal 
 

11.30 Uhr Gedenkfeier mit Kranzniederlegung auf dem deutschen Soldatenfriedhof am La-
zarett 

 

**************************************** 

Ablauf der Feierstunde am Ehrenmal in Hasselhorst 
 

  9.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche 
 

10.45 Uhr Aufziehen der Ehrenwache der Bundeswehr und  
der Freiwilligen Feuerwehr 

 
10.50 Uhr Posaunenchor Bergen: „Freiheit, die ich meine“ 

 
 Ansprache Herr Pastor Noetzel 
 
 Kranzniederlegung 

Freiwillige Feuerwehr  
Bundeswehr 
Verwaltung und Einwohnervertretung Lohheide 

 Deutsches Rotes Kreuz 
 Siedler- und Schützengemeinschaft 
 Während der Kranzniederlegung Posaunenchor Bergen: 

„Ich hatt´ einen Kameraden“ 
 

Ablauf der Feierstunde auf dem deutschen Soldatenfriedhof am Lazarett 
 

<< nicht öffentlich – nur für geladene Gäste >> 
 

11.25 Uhr Aufziehen der Ehrenwache der Bundeswehr und 
der Freiwilligen Feuerwehr 

 
11.30 Uhr Posaunenchor Bergen: „Freiheit, die ich meine“ 

 
 Ansprache Vertreter der Bundeswehr (Oberstleutnant Schult) 
 

 Kranzniederlegung 
Bundeswehr  
Freiwillige Feuerwehr 
Verwaltung und Einwohnervertretung Lohheide 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
Ungarischer Verein Hannover 
Deutsches Rotes Kreuz 
Siedler- und Schützengemeinschaft 

 Während der Kranzniederlegung Posaunenchor Bergen: 
„Ich hatt´ einen Kameraden“ 
 

********************************************* 
 

††††† 
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Die Wasserzähler werden wieder abgelesen 
 

Bedienstete des Gemeindefreien Bezirks Lohheide werden ab dem 1. Dezember 2008 mit dem 
Ablesen der Wasserzähler in den Wohngebäuden beginnen. Die Bewohner werden gebeten, dafür 
zu sorgen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
 
 

Trinkwasser im Gemeindefreien Bezirk Lohheide 
Härtegrade 

 
Gemäß § 9 des Gesetzes über die Unweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln 
(Wasch- und Reinigungsmittelgesetz) vom 29.04.2007 wird hiermit bekanntgegeben, dass das vom 
Gemeindefreien Bezirk Lohheide in allen Ortsteilen abgegebene Trinkwasser dem  
 

Härtebereich „weich“ 
 

zuzuordnen ist. 
 
 

 
Der Winterdienst ist ein Teil der Straßenreinigung! 

 

Alle Jahre wieder kehrt der Winter bei uns ein. Neben den Annehmlichkeiten bringt er auch Ver-
pflichtungen für den Gemeindefreien Bezirk und für die Grundstückseigentümer und sonstigen Nut-
zungsberechtigten:  
 

die RÄUM-UND STREUPFLICHT! 
 
Der Winterdienst umfasst (auszugsweise): 
- die Beseitigung von Schnee und Eis, 
- bei Glätte das Bestreuen der Gehwege, gemeinsamen Geh- und Radwege, sowie Fußgänger-

überwege und gefährlichen Fahrbahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr. 
 
Bei Schneefall sind Fußgängerüberwege und Gehwege mit einer geringeren Breite als 1,50 m ganz, 
die übrigen mindestens in einer Breite von 1,50 m freizuhalten. Ist ein Gehweg nicht vorhanden, so 
ist ein mindestens 1,00 m breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vor-
handen ist, am äußersten Rand der Fahrbahn, freizuhalten. 
 
- Die Reinigung ist an Werktagen spätestens bis 7.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen spätes-

tens bis 9.00 Uhr durchzuführen. 
 
- Tagsüber ist die Reinigung bis 20.00 Uhr, so oft und so bald es die öffentliche Sicherheit erfor-

dert, durchzuführen.  
 
Bei Glätte sind die Flächen mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln so zu bestreuen, dass 
ein sicherer Weg vorhanden ist. Salz sollte dabei nach Möglichkeit nicht verwendet werden.  
Bei eintretendem Tauwetter sind die Gossen dann von Schnee und Eis zu befreien, damit das Tau-
wasser widerstandslos abfließen kann.  
 
Wer sich genau informieren will, kann die Straßenreinigungssatzung des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide vom 7.11.1997 und die Verordnung über die Art, das Maß und die räumliche Ausdehnung 
der Straßenreinigung im Ortsteil Hasselhorst des Gemeindefreien Bezirks Lohheide vom 7.11.1997 
in den Dienststunden im Verwaltungsgebäude, Zimmer 7, einsehen. 
 
 

Schau der Gewässer  III. Ordnung 
 
Gemäß § 6 der Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung für das 
Gebiet des Landkreises Celle vom 29.11.1983 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Lüneburg 1984 
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S. 10) wird der Termin für die Schau der Gewässer III. Ordnung im Gemeindefreien Bezirk Lohheide 
auf 
 

Donnerstag, dem 27. November 2008 
 

festgesetzt. 
 
Treffpunkt der Schaukommission: 
 
Verwaltungsgebäude in Hasselhorst, Kirchweg 8, um 9:00 Uhr. 
 
Bis zu diesem Termin müssen die Gewässer III. Ordnung von den Unterhaltungspflichtigen gemäß § 
98 des Nieders. Wassergesetzes (NWG) i.d.F. vom 25.03.1998 (Nds. GVBl. S. 347) geräumt sein. 
Der § 98 NWG ist in der Präambel der Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer 
III. Ordnung für das Gebiet des Landkreises Celle abgedruckt und kann beim Gemeindefreien Be-
zirk Lohheide und beim Landkreis Celle, Tiefbauamt (Wasserwirtschaft), Trift 26, 29221 Celle, wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Die Schaukommission des Gemeindefreien Bezirks Lohheide wird an dem o.a. Termin den Zustand 
der Gewässer überprüfen und das Ergebnis dem Landkreis Celle mitteilen. Dieser ist befugt, die 
Beseitigung eventuell festgestellter Mängel mit Zwangsmitteln durchzusetzen. 
 
Die Unterhaltungspflichtigen und die zur Benutzung der Gewässer Befugten können an der Schau 
teilnehmen und sich hierzu äußern. 
 
 

Erinnerung der Bezirkskasse 
 
Die Bezirkskasse Lohheide erinnert daran, dass nach Maßgabe der für das Jahr 2008 erteilten Be-
scheide Grund- und Hundesteuern sowie Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren zum 15. Novem-
ber 2008 fällig werden. Wer der Bezirkskasse noch keine Einzugsermächtigung erteilt hat, wird 
gebeten, diesen Zahlungstermin unbedingt zu beachten. Rückständige Beträge müssen nämlich im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. Neben Säumniszuschlägen fallen dadurch wei-
tere Kosten an. 
 
 

Neufassung des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) 
Beginn der Schulpflicht § 64 Abs. 1 Satz 1 NSchG 

Verlegung des Stichtages in drei Schritten vom 30. Juni eines Jahres auf den 30. September 
 

Information für die Eltern künftig schulpflichtiger Kinder 
 
Schulpflichtig werden Stichtag: 
bis zum Schuljahr 2009/2010 alle Kinder die bis zum  30. Juni 2009 das sechste 

Lebensjahr vollenden. 
mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 alle Kinder, die bis zum  31. Juli 2010 das sechste  

Lebensjahr vollenden. 
mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 alle Kinder, die bis zum 31. August 2011 das sechste 

Lebensjahr vollenden 
Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 alle Kinder, die das sechste 
Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum folgenden 
 
Die Neufassung des § 64 Abs. 1 Satz 1 NSchG kommt erstmalig zur 
Anwendung und gilt dann für die nachfolgenden Schuljahre entsprechend 

30. September (2012) vollenden 
werden 
 
Stichtag ist jeweils fortlaufend 
der 30. September 
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           DER  LANDKREIS  CELLE  INFORMIERT 
 

Landkreis gibt Tipps zum Beginn der Heizperiode: 
Mit Kachel- und Kaminöfen richtig umgehen 

 
Celle (lkc). Mit Beginn der kalten Jahreszeit werden in Stadt und Landkreis wieder vermehrt Kachel- 
und Kaminöfen in Betrieb genommen, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Erfahrungsge-
mäß nehmen damit aber auch die Beschwerden über Rauch- und Geruchsbelästigungen wieder zu. 
Vor diesem Hintergrund halten neben den Bezirksschornsteinfegermeistern auch das Ordnungsamt 
des Landkreises Celle und der Fachdienst Bauen und Umwelt bei der Stadt Celle einige Tipps be-
reit, durch die die Nachbarn weniger gestört werden. 
 
Durch die hohen Gas- und Heizölpreise werden weiter vermehrt Kachel- und Kaminöfen ange-
schafft. Vor dem Einbau sollten in jedem Fall die Detailfragen mit dem verantwortlichen Bezirks-
schornsteinfegermeister geklärt werden. Darüber hinaus sind beim Heizen außerdem einige grund-
legende Regeln zu beachten. Entscheidend für die umweltfreundliche und wirtschaftliche Verbren-
nung von naturbelassenem Holz ist die Feuchtigkeit. Diese sollte 15 bis 20 Prozent betragen. Um 
diesen Grad zu erreichen, muss das Holz mindestens zwei Jahre trocken, gut gelüftet und gespalten 
gelagert werden. Holz, das beim Verbrennen zischt, knackt oder springt, ist zu feucht. 
 
Darüber hinaus sollte nur für den einzelnen Ofen zugelassenes Material; Holz oder Kohle verwendet 
werden. Gestrichenes, lackiertes, behandeltes, beschichtetes, verleimtes Holz, Sperrholz-, Span- 
und Faserplatten sowie Abfälle und Verpackungsmaterial aller Art dürfen nicht verbrannt werden. 
 
Beim Anzünden des Feuers sollten zunächst schnell abbrennendes (Nadel-)Holz oder Holzspäne 
verwendet werden, damit umgehend eine höhere Temperatur entsteht. So lässt sich in der bis zu 30 
Minuten andauernden Anheizphase der entstehende Rauch und Geruch reduzieren. Danach öfter 
kleinere Mengen nachlegen und den Brennraum maximal bis zur Hälfte füllen, so dass genügend 
Platz für die freiwerdenden Gase bleibt. Das Holz verbrennt so vollständig und störungsfrei. 
 
Zu beachten ist darüber hinaus eine ausreichende Zufuhr von Sauerstoff in den Kessel. Wenn diese 
zu stark reduziert wird, kann das Material nicht vollständig verbrennen. Es kommt zum so genann-
ten Schwelbrand. Hierbei entstehen nicht nur Rauch- und Geruchsbelästigungen, sondern auch ein 
erhöhter Russansatz im Schornstein. Das führt unter Umständen auch dazu, dass der Bezirks-
schornsteinfegermeister öfter kehren muss und die Rechnung steigt. Im schlimmsten Fall kann er-
höhter Russansatz zu einem Schornsteinbrand führen. 
 
Spezielle Feuerungstipps für die Kachel- und Kaminöfen sind meist auch in der dazugehörigen Be-
triebsanleitung beschrieben. Weitere Informationen zu diesem Thema sind erhältlich bei den Be-
zirksschornsteinfegermeistern sowie im Ordnungsamt des Landkreises unter Telefon (05141) 916-
276 und im Fachdienst Bauen und Umwelt bei der Stadt unter (05141) 12-649. Broschüren über das 
richtige Heizverhalten sind außerdem über die Internetseite des Landkreises (www.landkreis-
celle.de) herunterladbar. 
 
 

Lückenschluss entlang der Kreisstraße 13: 
Landrat gibt Radweg von Baven nach Hetendorf frei 

 
Celle (lkc). Eingeweiht wurde jetzt der Radweg entlang der Kreisstraße 13 zwischen Baven und He-
tendorf, der in den vergangenen sieben Monaten neu gebaut wurde. Im Zuge des 4,5 Kilometer lan-
gen Abschnittes musste auch die aus dem Jahr 1955 stammende Brücke über die Brunau komplett 
abgerissen und erneuert werden. 
 
"Damit ist wieder eine Lücke im Radwegenetz des Landkreises Celle geschlossen worden", freute 
sich Klaus Wiswe während er das Sperrband am Dorfplatz in Hetendorf durchschnitt. Bei der Frei-
gabe wurde der Landrat von der Ortsbürgermeisterin Gisela Meyer, von Carsten Rodehorst als Ver-
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treter der Gemeinde Hermannsburg und von Norbert Nehrig (stv. Ortsbürgermeister Baven) unter-
stützt. 
 
"Durch die Fertigstellung müssen sich Schüler, Ortsansässige und Touristen nicht mehr auf der 
Kreisstraße fortbewegen, was die Verbindung um ein Vielfaches sicherer macht", hob Wiswe hervor. 
Die Radweg-Trasse wurde fast vollständig in einer Breite von zwei Metern erstellt. Außerorts wurde 
dafür Asphalt, innerorts Betonsteinpflaster verwandt. Die Strecke verläuft parallel zur Fahrbahn, wird 
aber an einigen Stellen verschwenkt. 
 
Insgesamt kostet das Projekt mehr als eine Million Euro. Von den rund 690.000 Euro für den Rad-
weg werden etwa 60 Prozent der Kosten mit Mitteln zur Verbesserung der Verkehrsverhältnissein 
den Gemeinden, die von Bund und Land bereitgestellt werden, gefördert. Die Gemeinde Hermanns-
burg und der Landkreis Celle zahlen je 20 Prozent 
der verbleibenden Kosten.  
 
Mit 5.000 Euro hat sich die Bevölkerung an dem Projekt beteiligt. Als diskutiert wurde, den Radweg 
kurz vor Hetendorf enden zu lassen, um Kosten zu sparen hatten sich Bürger des Ortes engagiert 
und Geld gespendet, damit die Strecke bis zum Ort weitergeführt wird. 
 
Die Brücke über die Brunau schlägt noch einmal mit rund 380.000 Euro zu Buche. Hier fließen e-
benfalls Fördermittel von 60 Prozent. Die restlichen Kosten in Höhe von 40 Prozent trägt der Land-
kreis Celle. 
 
 

Ein Jahr Familienbüro des Landkreises Celle: 
Fachtagung „Kinder unter drei Jahren - und ihre Bedürfnisse“ 

 
Celle (lkc). Bedürfnisse und Eigenheiten von Kindern unter drei Jahren stehen im Mittelpunkt einer 
Fachtagung, die das Jugendamt des Landkreises Celle am Sonnabend, 22. November, ausrichtet. 
Anlass der Weiterbildung zwischen 9 und 15 Uhr an diesem Tag im Kreistagssaal, Trift 26 in Celle, 
ist das einjährige Bestehen des Familienbüros beim Landkreis. 
 
Das Programm beginnt mit einem Vortrag von Professor Malte Mienert. Der Experte für Entwick-
lungspsychologie und Pädagogische Psychologie mit dem Fachbereich Human- und Gesundheits-
wissenschaften, ist wissenschaftlicher Leiter des Forums Lehren und Lernen. Er hat im Weiterbil-
dungsstudium Frühkindliche Bildung aktiv mitgewirkt. 
Seit vielen Jahren ist Professor Mienert daneben freiberuflich in der Erwachsenenbildung tätig. Als 
Fortbilder hat er die Einführung der neuen Bildungspläne in Brandenburg und Sachsen begleitet. 
Darüber hinaus wendet er sich in seinen Fortbildungsangeboten an Erzieherinnen, Lehrkräfte, Sozi-
alpädagogen und Eltern. 
 
Zu den wichtigsten Themen gehören dabei die Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Kommunikation 
und Konfliktlösung in Teams, das berufliche Selbstverständnis von Pädagogen, frühkindliches Ler-
nen und frühkindliche Bildung sowie das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung. 
 
Im Anschluss an den Vortrag beschäftigen sich die Teilnehmer mit unterschiedlichen Themen. Ein-
geladen sind Erzieherinnen und Erzieher aus Kindertagesstätten, Tagesmütter und -väter, aber 
auch alle anderen, die an frühkindlicher Bildung Interesse haben. Anmeldungen nimmt das Famili-
enbüro des Landkreises Celle unter Telefon (05141) 916-555 entgegen. Dort gibt es auch weitere 
Informationen zu der Veranstaltung. 
 
 

Landkreis Celle liegt weiter deutlich über dem Trend: 
Elterngeld ist auch für Männer attraktiv 

 
Celle (lkc). Das zu Beginn des vergangenen Jahres eingeführte Elterngeld wird von Männern häufi-
ger in Anspruch genommen als zunächst erwartet. "Insgesamt wurden kreisweit in 2008 bis heute 
774 Anträge auf Elterngeld gestellt. Davon entfallen 173 oder 22,35 Prozent auf Väter", erklärt der 
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Leiter des Jugendamtes beim Landkreis Celle, Andreas Reimchen. Im Landkreis Celle liegt der An-
teil damit heute sogar deutlich über dem Bundesschnitt von rund 15 Prozent. 
 
"Beschieden wurden in diesem Jahr insgesamt bereits 84 Anträge. Das entspricht einer Quote von 
10,85 Prozent. Weitere 89 Väter oder 11,5 Prozent haben sich die Option auf eine spätere Antrag-
stellung gesichert", berichtet Reimchen. Die meisten Männer, nämlich 148, werden oder wollen 
demnach das Elterngeld für zwei Monate in Anspruch nehmen. Die übrigen Anträge (25) beziehen 
sich auf einen Zeitraum zwischen drei und 14 Monaten (zwei Fälle). 
 
Das Elterngeld soll neben einer deutlich besseren Betreuungsinfrastruktur die Familien finanziell 
stärken. Die Leistung soll den Einkommensverlust von Müttern und Vätern ausgleichen, die eine 
Zeit lang bewusst auf ihre Berufstätigkeit verzichten, um ihr neugeborenes Kind selbst zu betreuen. 
"Gerade in dieser finanziell schwierigen Phase ist das Elterngeld eine Art Startkapital. Damit erleich-
tert es jungen Familien einen abgesicherten Übergang in einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt", 
erklärt Andreas Reimchen. 
 
Elterngeld kann während der ersten 14 Lebensmonate des Kindes in Anspruch genommen werden. 
Ein Elternteil ist berechtigt, die Leistung für höchstens zwölf Monate zu beantragen. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen gibt es zwei weitere Monate als Zuschlag, wenn auch der Partner Elterngeld 
beantragt. Die finanzielle Leistung beträgt 67 Prozent des früheren Nettogehalts oder maximal 1.800 
Euro pro Monat. Es gilt für Beschäftigte und Selbstständige ebenso wie für Auszubildende und Stu-
dierende mit Nebenjob. 
 
Ein Mindestbetrag von 300 Euro wird unabhängig von einer vorherigen Erwerbstätigkeit gezahlt. Bei 
Geringverdienern - unter 1.000 Euro netto pro Monat - erhöht sich die Ersatzrate schrittweise auf bis 
zu 100 Prozent. Familien mit mehreren Kindern erhalten einen Geschwisterbonus. Auch bei Mehr-
lingsgeburten steigt das Elterngeld. 
 
Weitergehende Auskünfte erteilt das Jugendamt des Landkreises unter folgenden Rufnummern: 
(05141) 916-473, -325 oder - 415. 
 
 

Professor Peter Struck zu Gast beim Landkreis: 
Wenn Erwachsene vergessen, dass sie auch einmal Kinder waren 

 
Celle (lkc). "Wenn Erwachsene vergessen, dass sie auch einmal Kinder waren", ist das Thema ei-
nes Vortrages von Professor Peter Struck am Mittwoch, 19. November, um 19 Uhr im Kreistagssaal, 
Trift 26 in Celle. Den populären Erziehungswissenschaftler hat das Jugendamt des Landkreises 
Celle anlässlich des einjährigen Bestehens des Familienbüros eingeladen. Struck sollte bereits im 
Frühjahr nach Celle kommen, musste dann aber krankheitsbedingt absagen. Es wird ein Eintritt von 
zwei Euro je Person erhoben. 
 
Struck, geboren 1942, war fast zehn Jahre Volks- und Realschullehrer und danach vier Jahre lang 
Schulgestalter in der Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung in Hamburg. Seit 1979 hat er 
eine Professur für Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg. Seine Arbeitsschwerpunkte 
sind Sozial- und Schulpädagogik, Bildungspolitik, Jugendforschung, Familienerziehung und Me-
dienerziehung. Seit 1980 forschte er vor allem mit einem Lehrer-Schüler-Betreuungsprojekt an der 
Gelenkstelle von Familie und Schule. 
 
Bei der Zeitschrift "Familie & Co" sitzt der Experte seit 16 Jahren am Schulsorgentelefon. Seine en-
gagierten Vorträge rütteln wach, unterhalten aber auch humorvoll. Vielleicht zählt Struck gerade 
auch deshalb zu den begehrtesten Gesprächspartnern seiner Berufsgruppe. 
 
Inzwischen hat der Hamburger auch eine ganze Reihe pädagogischer Besteller geschrieben, die 
auch für Nichtpädagogen gut verständlich sind, wie beispielsweise "Neue Lehrer braucht das Land", 
"Erziehung von gestern, Schüler von heute, Schule von morgen", "Vom Pauker zum Coach - Die 
Lehrer der Zukunft", "Wie viel Marke braucht mein Kind?", "Die 15 Gebote des Lernens - Schule 
nach PISA", "Das Erziehungsbuch", "Elternhandbuch Schule" oder "Gegen Gewalt - Erziehung ge-
gen Aggressivität und Angst". 
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600 Tonnen Salz sind vorrätig: 
Auf ersten Wintereinbruch vorbereitet 

 
Celle (lkc). Auch wenn es in den vergangenen Wochen merklich kühler geworden ist. An Schnee 
und Eisglätte haben wohl noch die Wenigsten gedacht. In der Kreisstraßenmeisterei Lachendorf 
liefen zu dieser Zeit allerdings die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Die Einsatzpläne für den 
ersten Wintereinbruch sind erstellt, die Fahrzeuge kontrolliert und genügend Salz in den Lagern 
vorrätig. "Für uns beginnt der Winter bereits mit den Vorbereitungen im September. Deshalb sind wir 
für den Ernstfall gewappnet&ldquo;, betont der Leiter der Kreisstraßenmeisterei, Holger Gralher. 
 
Durch den Umzug der Außenstelle der Kreisstraßenmeisterei von Bergen nach Hermannsburg, sind 
die Einsatztourenpläne geändert worden. Startpunkt für die Kreisstraßen im nördlichen Landkreis ist 
jetzt Hermannsburg. Sobald die Restsalzmenge in der angemieteten Salzhalle in Offen aufge-
braucht ist, wird Streusalz aus dem neu aufgestellten 250 Tonnen-Silo entnommen. Die Beladevor-
gänge verkürzen sich dann, weil die Streuer nicht mehr per Radlader beschickt werden sondern 
direkt aus der Siloschütte im freien Fall. 
 
Erstmals wird im Nordkreis auch die Feuchtsalztechnik angewendet. Mit dem Umzug wurde neben 
dem Silo auch ein 30.000 Liter-Vorratsbehälter für Sole errichtet. Diese wird in die seitlich ange-
brachten Tanks der Streuer gepumpt. Die Sole befeuchtet während des eigentlichen Streuvorgan-
ges das trockene Streusalz und kann somit sofort seine tauende Wirkung entfalten, ohne dass Weh-
verluste befürchtet werden müssen. Durch den Einsatz der neuen Technik wird eine Salzersparnis 
von 25 Prozent erwartet. 
 
Wenn im kommenden Frühjahr eine neue Salzlagerhalle auf dem Gelände der Kreisstraßenmeiste-
rei in Lachendorf gebaut wird, soll auch hier ein Solevorratstank installiert werden, so dass ab der 
Wintersaison 2009/2010 das Kreisstraßennetz flächendeckend mit der Feuchtsalztechnik bedient 
wird. 
 
Für den Notfall sind für die Monate von November bis März jeweils neun Mitarbeiter am Wochenen-
de in der Rufbereitschaft eingeteilt. Bei Bedarf auch mehr. "Damit stellen wir sicher, dass auf jeden 
Fall ein Einsatz möglich ist. Beim Wetterdienst wird jetzt regelmäßig eine Prognose abgefragt. Bei 
entsprechender Wetterlage auch mehrmals täglich. Im Bedarfsfall wird dann die Rufbereitschaft 
aktiviert, berichtet Gralher. 
 
Bei extremen Wetterlagen sind innerhalb von 24 Stunden bis zu drei Streu- und Räumvorgänge 
leistbar. Der jeweilige Einsatzleiter entscheidet, wann und wo die Mitarbeiter eingesetzt werden 
müssen. Überfrierende Nässe stellt den Winterdienst jedoch kaum vor größere Probleme. Viel 
schlimmer ist es, wenn durch lang anhaltenden Niederschlag eine geschlossene Schneedecke die 
Straßen in glatte Rutschbahnen verwandelt. "Dann muss neben der erhöhten Salzstreuung zusätz-
lich geräumt werden. Weil beim Räumen nur jeweils eine Fahrspur freigeschoben wird, ist jeder 
Streckenabschnitt doppelt zu bedienen. Dadurch ergeben sich erheblich längere Einsatzzeiten pro 
Durchlauf, erläutert Holger Gralher. 
 
Neben 18 Personen stehen für den Winterdienst sechs Streufahrzeuge mit Schneepflügen sowie 
zwei Radlader für den Nachschub an Material zur Verfügung. Die Landkreisfläche ist in sechs Streu-
routen für Kreisstraßen eingeteilt. Vier davon werden von dem eigenen Personal versorgt. Zwei Be-
zirke wurden an Fremdunternehmer vergeben. Mit Gemeinden, Nachbarlandkreisen sowie mit der 
für Bundes- und Landesstraßen verantwortlichen Straßenbauverwaltung bestehen Kooperationen. 
Diese werden nach jedem Winter überprüft und gegebenenfalls ausgeweitet. 
 
Gestreut und geräumt wird nach einem bestimmten Tourenplan, der sich an der Verkehrsdichte ori-
entiert. Zuerst sind viel befahrene Strecken wie beispielsweise die Kreisstraße 58 von Wathlingen 
zur Bundesstraße 3 dran, anschließend die Nebenrouten. Rund 285 Kilometer müssen im Bedarfs-
fall von Schneeverwehungen und Eis frei gehalten werden, damit der Bus- und Berufsverkehr unge-
hindert rollt. Auf außerörtlich gelegenen Radwegen findet der Winterdienst eingeschränkt statt. Stre-
ckenabschnitte, die von Schülern stark frequentiert sind, werden vordringlich bedient. 
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Im vergangen Winter hatten wir 24 Einsätze. Dabei wurden insgesamt 720 Tonnen Streusalz ver-
braucht. Die Salzlager sind in den vergangenen Wochen mit 450 Tonnen Salz aufgefüllt worden. 
Zusammen mit den Resten des Vorwinters stehen aktuell rund 600 Tonnen Salz zur Verfügung, 
erläutert der Leiter der Kreisstraßenmeisterei. 
 
Das Räumen der Landes- und Bundesstraßen wird hingegen vom Straßenbauamt Verden vorge-
nommen, das durch die Landesstraßenmeisterei Celle am Bremer Weg vertreten wird. Für die Ge-
meindestraßen sind grundsätzlich die Gemeinden verantwortlich. Räum- und Streupflicht auf Geh-
wegen besteht auch für Grundstückseigentümer. Bei Schneefall müssen Gehwege von mindestens 
einem Meter Breite von 7 bis 20 Uhr an Werktagen sowie von 9 bis 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen 
geräumt und gestreut werden. 
 
Landkreis Celle 
- Pressestelle - 
Trift 26, Gebäude 1 
29221 Celle 
Telefon: 05141 / 916 444, 05141 / 916 326 
Fax: 05141 / 916 102 
E-Mail: Pressestelle@lkcelle.de 
 
 

Von anderen Stellen 
 

Kirche zum Guten Hirten 
 

Gottesdienst am Volkstrauertag um 9.30 Uhr 
 

Anders als im Gemeindebrief der St. Lamberti Gemeinde abgedruckt, beginnt der Hasselhorster 
Gottesdienst am Volkstrauertag, 16. November 2008, schon um 9.30 Uhr in der Kirche zum Guten 
Hirten. Gehalten wird er von Pastor Noetzel. 

 
 

Verbraucherzentrale Celle 
 

Neuer Ratgeber: Ehrenamtliches Engagement 
Rechte und Risiken beim bürgerschaftlichen Einsatz 

 
Ohne ehrenamtliches Engagement würde in unserer Gesellschaft vieles schlechter funktionieren. 
Bundesweit sind es mehr als 23 Millionen Menschen, die in ihrer Freizeit in Verbänden, Initiativen 
oder Projekten tätig sind. Doch was das Ehrenamt an Funktionen und Rechten alles umfasst, ist 
nicht eindeutig. Einzelne Regelungen sind auf verschiedene Gesetze verteilt. Es kann passieren, 
dass engagierte Mitstreiter für eine gute Sache für eine bestimmte Tätigkeit bei der Steuer entlastet 
werden, aber gleichzeitig nicht durch eine entsprechende Unfallversicherung abgesichert sind.  
 
Der neue Ratgeber „Ehrenamtliche Tätigkeiten. Meine Rechte und Risiken“ der Verbraucherzentra-
len – veröffentlicht in der ARD-Ratgeber-Reihe Recht – gibt einen Überblick über einschlägige Re-
gelungen sowie Tipps für die Ausübung eines Ehrenamts: 
 
Was ist zu tun, wenn etwas passiert?  
Wer haftet?  
Wie sind ehrenamtlich Tätige versichert?  
Welcher Anspruch besteht auf Ersatz ihrer Kosten?  
Muss eine Aufwandsentschädigung versteuert werden?  
Wie lässt sich die Arbeit im Ehrenamt organisieren?  
 
Darüber hinaus hilft der Ratgeber bei der Wahl der passenden Aktivität und berücksichtigt Beson-
derheiten wie das freiwillige soziale Jahr. 
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Den Ratgeber „Ehrenamtliches Engagement“ gibt es für 9,90 Euro in der Verbraucherzentrale Celle 
in der Schuhstr. 40. Unsere Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag von 10 – 17 Uhr, Dienstag 
von 10 – 14 Uhr 

 
 

Vortragsveranstaltung am 10. November 2008 
 

Urheberrechte in der digitalen Welt 
Verbraucherzentrale informiert zu Tücken im Gesetz 

 
Seit dem 1. Januar. und dem 1.September 2008 gelten neue Regelungen beim Urheberrecht. Das 
alte Gesetz von 1965 wurde in mehreren Schritten grundlegend überarbeitet und an die Bedürfnisse 
der heutigen Informations- und Kommunikationsgesellschaft angepasst. Internet gab es damals 
noch nicht und man brauchte noch keine Regelungen für die Online-Nutzung von Musik, den digita-
len Kopienversand oder Bestimmungen zu DRM-Systemen (Digitales Rechtekontroll-Management). 
 
Welche Tücken und Gefahren im neuen Urheberrecht lauern und was man z. B. beim Herunterladen 
von Liedern aus Tauschbörsen beachten muss, zeigt ein Vortrag der Referentin Rechtsanwältin 
Gesa Bendfeldt bei der Verbraucherzentrale zum Thema: „Urheberrechte in der digitalen Welt – 
Runterladen ohne Reinfall!“. Die kostenfreie Veranstaltung findet statt am Montag, den 10 . Novem-
ber 2008, 17.00 Uhr, in der Verbraucherzentrale Niedersachsen, Celle in der Schuhstr. 40.  
 
Um Anmeldung wird gebeten unter unserem Termintelefon in Celle dienstags in der Zeit von 10 – 14 
Uhr 05141/28271. 
 
„Gerade das Herunterladen von Liedern aus Internet-Tauschbörsen“, kann teure Konsequenzen 
haben. Wer über eine Internet-Tauschbörse Musik auf den heimischen PC lädt, lebt finanziell ge-
fährlich“, weiß Rechtsanwältin Gesa Bendfeldt. Denn über die IP-Adresse des Rechners lässt sich 
feststellen, wann und wie der Inhaber des Online-Anschlusses eine Tauschbörse genutzt hat. Die 
mögliche Folge: Tage später meldet sich ein Anwalt per Brief. Seine Forderungen sind deftig: eine 
Unterlassungserklärung soll unterschrieben werden, zusätzlich seien einige Tausend Euro an Scha-
denersatz zu zahlen und obendrein Anwaltskosten von über 1000 Euro fällig. Den Brief in den Pa-
pierkorb zu werfen, nutzt da nichts. Schließlich kann schon bald eine Klage wegen Verletzung der 
Urheberrechte folgen. Ob die Forderung berechtigt ist und wie man sich als Verbraucher wehren 
kann, erfahren Interessierte ebenfalls von der Referentin.  
 
 

Erste Hilfe in der Finanzkrise 
Neue Telefonhotline 0800 – 6648588 der Verbraucherzentralen 

 
Erste Hilfe in Finanzfragen bieten die Verbraucherzentralen und der Verbraucherzentrale Bundes-
verband ab Freitag, den 24. Oktober 2008 mit einer bundesweiten kostenfreien Telefon-Hotline. 
Unter der Telefonnummer 0800 – 6648588 (kostenfrei aus dem Festnetz) stehen ab morgen die 
Finanzexperten der Verbraucherzentralen Betroffenen und Besorgten Rede und Antwort.  
Die durch das Bundesverbraucherministerium finanzierte Hotline ist montags bis freitags von 9.00 
bis 21.00 Uhr zu erreichen.  
 
„Die große Nachfrage vieler Verbraucher zur Finanzmarktkrise hat gezeigt, wie sehr sich die die 
Ratsuchenden nach unabhängigen und verlässlichen Informationen sehnen“, sagte Andreas Gernt, 
Finanzexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen zum Auftakt der Hotline.  
 
Die Bandbreite der Fragen zeige die enorme Verunsicherung, die es abzubauen gilt: Wie sicher sind 
meine Spareinlagen, soll ich aus meinem Fonds aussteigen, was ist mit meinem Bauspar- oder 
Riester-Vertrag? Darüber hinaus bangen Lehman- oder Kaupthing-Geschädigte um ihr Erspartes 
und suchen einen ersten Rat.  
 
Unter der Telefonnummer 0800 – 6648588 (kostenfrei aus dem Festnetz – andere Netzbetreiber 
eventuell abweichend) sind von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 21:00 Uhr unabhängige Fi-
nanzexperten der Verbraucherzentralen zu Fragen rund um die Finanzkrise erreichbar:  
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Welche Anlageprodukte sind geschützt?  
Wie sicher sind Spareinlagen, das Geld auf dem Girokonto, das Kreditkarten-Guthaben oder das 
Sparkonto? 
Wie passiert  mit Aktien, Anleihen, Zertifikaten, wenn eine Bank pleite macht?  
Was ist mit meinem Bausparvertrag oder dem Riester-Sparvertrag?  
Ist die Lebensversicherung sicher? 
 
Neben der Telefonhotline bietet die Verbraucherzentrale weitere Informationen auf ihrer Homepage, 
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de, unter dem Stichwort „Finanzkrise: Wie sicher ist mein 
Geld?“ 
 

Feuchtigkeit im Haus? 
Sanierungstipps für Immobilienbesitzer 

 
Wenn es mit Herbstbeginn draußen wieder kühl und feuchter wird, wissen die meisten erst ihr war-
mes, trockenes Zuhause zu schätzen. Doch in so manches Haus zieht mit der dunklen Jahreszeit 
oft unbemerkt auch die Nässe gleich mit ein. Defekte Leitungen, undichte Kellerfenster, fehlende 
Dichtungen, ein ungeeigneter Putz oder ein undichtes Dach – für Feuchtigkeit im Haus kann es viele 
Gründe geben. Ist das Wasser erst einmal drin, kann es nicht nur hässliche Spuren hinterlassen, 
sondern auch großen Schaden an Mauerwerk und Fundament anrichten. Die Folge: eine aufwändi-
ge und kostspielige Sanierung. Dann ist nicht nur die Wohnqualität futsch, sondern manchmal auch 
viel Geld. 
 
Wie sehen die typischen Feuchteschäden aus und wie geht man dagegen vor? Welche Schäden 
übernimmt die Versicherung? – Die Antworten hat der Ratgeber „Feuchtigkeit im Haus?“, den die 
Verbraucherzentralen herausgegeben haben. Mit vielen Beispielen aus der Praxis gehen die Auto-
ren möglichen Ursachen für Wasserschäden auf den Grund und beschreiben ausführlich geeignete 
Schutz- und Sanierungsmaßnahmen. 
 
Der Ratgeber kostet 9,90 Euro und ist in der Verbraucherzentrale Celle in der Schuhstr. 40 erhält-
lich. Unsere Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag von 10 – 17 Uhr, Dienstag von 10 – 14 
Uhr. 
 
 

Walnüsse - viel Fett und trotzdem gesund 
Verbraucherzentrale: Täglich eine Handvoll knacken 

 
Walnüsse senken den Cholesterinspiegel und damit das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen. 
Das ist in mehreren Langzeitstudien nachgewiesen worden. So zählen 68 Prozent der Fettsäuren in 
Walnüssen zu den mehrfach ungesättigten, dabei ist der Gehalt an der unentbehrlichen Alpha-
Linolensäure, einer Omega-3 Fettsäure, mit 7,5 g pro 100 g sehr hoch. Aber nicht nur die gesunden 
Fettsäuren haben eine positive Wirkung, sondern auch der Gehalt der Aminosäure Arginin, den Vi-
taminen E und Folsäure sowie den Mineralstoffen Kalium und Magnesium. Von allen ist in Walnüs-
sen reichlich vorhanden. Bei der Menge von 140 g pro Woche - vier bis fünf Nüsse täglich - muss 
niemand mehr Pfunde durch den hohen Fettanteil (65 Prozent) fürchten. 
 
Die gesunden Walnüsse kann man leicht in die tägliche Ernährung integrieren, zum Beispiel im 
Müsli, in Salaten, beim Knabbern oder auch durch die Wahl eines Nussbrotes. Walnüsse mit heller 
Schale wurden in der Regel gebleicht. Bionüsse, Walnüsse vom Bauernmarkt oder aus dem eige-
nen Garten haben dagegen eine dunkle Schale. 
 
Wegen ihres hohen Fettgehaltes werden Nüsse schnell ranzig, deshalb verbraucht man zerkleinerte 
oder gemahlene Nüsse am besten sofort oder lagert sie luftdicht verpackt für kurze Zeit im Kühl-
schrank bzw. Gefrierschrank. Nüsse, die bitter oder ungewöhnlich schmecken, auf keinen Fall es-
sen. Sie können verschimmelt sein und enthalten dann das Krebs erzeugende Schimmelpilzgift 
Aflatoxin. 
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Auch das Walnussöl ist für die kalte Küche empfehlenswert. Auch hier gilt, die angebrochene Fla-
sche im Kühlschrank aufbewahren und in wenigen Wochen verbrauchen. 
 
 

Freizeitzentrum Unterlüß 
 

Begeisternder Konzertabend mit dem GSO 
 
Ergreifend schön gestaltete sich der „Duftige Melodienstrauß der Operette“, mit dem das Göttinger 
Symphonie Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Christoph Mathias Mueller traditi-
onell zum Tag der Deutschen Einheit im Unterlüßer Freizeitzentrum gastierte. Mit den aus Essen 
stammenden Gesangssolisten Antje Bitterlich (Sopran) und Andreas Post (Tenor) hatte man absolu-
te Glückstreffer gelandet, die mit ihren auch in höchsten Lagen tragfähigen Stimmen musikalische 
und textliche Pointen eng miteinander zu verzahnen wussten. 
 
Der temperamentvolle Orchesterchef brachte sein Ensemble in einer musikalischen Koexistenz von 
Präzision und Flexibilität zum Tanzen und verstand es, seine Musiker auch die Zwischentöne der 
Operette stimmungsvoll zwitschern zu lassen. Dadurch konnten die Vokalisten bei ihren Arien und 
Duetten buchstäblich aus dem Vollen (Orchesterklang) schöpfen. Und auch die rein instrumentalen 
Programmteile, angefangen bei Franz von Suppés „Leichter Kavallerie“ über die schmissigen Klän-
ge der „Luzifer-Polka“ bis hin zu champagnerseligen Walzerklängen, erreichten in ihren Dimensio-
nen und ihrer Differenziertheit durch Muellers zwischen Opulenz und feingliedrigem Kammerspiel 
wechselnder Partiturarbeit großes sinfonisches Maß. So entwickelte sich vom ersten Takt an ein 
geballtes Aggregat aus Schmelz, Elan und Elektrizität, ein atmosphärisch ansteckendes, quasi mit 
den Ohren zu „sehendes“ Konzerterlebnis. Mit populären Schmachtfetzen aus der augenzwinkern-
den und ohrwurmträchtigen Wiener Operettenwelt von Millöcker über Strauß bis Lehár legten die 
Interpreten Stimmungstemperaturen frei, die manchem Zuhörer Tränen der Rührung in die Augen 
zauberten. 
 
Antje Bitterlich, die ihre amourösen Pfeile mit viel Charme abschoss, gelang es beispielhaft, den 
Charakter der Musik zwischen kokettem Spiel und inniger Leidenschaft stimmlich einzufangen und 
wiederzugeben. Einfach köstlich ihre Interpretation des Koloratur-Couplets aus der Arie der „Olym-
pia“ mit den wunderschön gespreizten Vokalisen, herzerwärmend und ergreifend ihr „Vilja-Lied“ aus 
der „Lustigen Witwe“. Auch Andreas Post wusste seine glutumspülte Stimme trefflich zu modellieren 
und bei schmeichelndem Legato-Belcanto („Gern hab ich die Frau´n geküsst“) und aufblühenden 
Spitzentönen („Dein ist mein ganzes Herz“) mit kesser Phrasierung und vorbildlicher Diktion das 
Publikum immer wieder zu begeistern und verwandelte den Saal beim „Lagunen-Walzer“ aus der 
„Nacht in Venedig“ in eine schunkelnde Gondola. Mit komödiantischem Geschick und gespickt mit 
musikalischen Augenaufschlägen „fledermausten“ sich die beiden Solisten zwischen „Bettelstudent“ 
und „Lustiger Witwe“ durch die zeitlos prickelnden Verlockungen der Liebe in das traumhaft schöne 
„Land des Lächelns“. Und nicht zuletzt bei ihren Duetten wie „Lippen schweigen“ und „Tausend klei-
ne Englein singen“ trafen die beiden mit ihren biegsamen Stimmen mitten in die Herzen des begeis-
terten Publikums und ernteten am Ende, eingebettet in das tanzselig spielende Orchester, Standing 
Ovations. Ein berauschendes Konzerterlebnis. Molto passionato. 
 
Rolf-Dieter Diehl 

 
 

Aus den Vereinen 
 

Deutsches Rotes Kreuz 
 

Einladung zum Blutspenden 
 
Der nächste Termin zur Blutspende findet statt am: 
 

Montag, dem 15. Dezember 2008 
in der Zeit von 17.00 – 20.00 Uhr 

Grundschule Lohheide, Schulweg 16 
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Zur Teilnahme ist jeder Gesunde im Alter von 18 – 65 Jahren herzlich eingeladen. Verehrte Hassel-
horsterinnen und Hasselhorster, lassen auch Sie uns einen Beitrag zum Überleben unter anderem 
auf unseren Straßen durch eine Blutspende leisten. Bitte kommen Sie und helfen mit. Jede einzelne 
Spende ist kostbar wie das eigene Leben. 

 
 

Siedler- und Schützengemeinschaft Hasselhorst 
 

Weihnachtsfeier für unsere Kinder 
 

Die Siedler- und Schützengemeinschaft führt auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsfeier für 
alle 2 bis 10jährigen Kinder aus dem Gemeindefreien Bezirk Lohheide durch. Auch die Mütter und 
Väter sind hierbei willkommen. Die Veranstaltung findet am Sonnabend, den 6. Dezember 2008 
um 16.00 Uhr im Sportheim statt. Sind alle artig gewesen, kommt sicherlich auch der Weihnachts-
mann in das Sportheim. Wir laden alle Kinder zu diesem Fest herzlich ein. 
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